
Besonderheiten

Technische Richtlinien

Für diese Veranstaltung gelten die gültigen Technischen Richtlinien 
der Messe Düsseldorf, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten 
Abweichungen. 
 
Den richtigen Stromanschluss für Ihre Maschinen und Exponate finden 
Sie im Online Order System der Messe Düsseldorf. 
 
 
Ergänzung der Technischen Richtlinien für Halle 18  
Die nachfolgend aufgeführten Punkte ergänzen bzw. ersetzen die  
ansonsten weiterhin gültigen Technischen Richtlinien der Messe Düsseldorf 
für 2023. 
 
3       Technische Daten und Ausstattung der Halle 18 

Die Abmessungen der Halle 18 sind wie folgt: 
Grundfläche:                         4.250  m²  
Lichte Länge:                        85,00  m 
Lichte Breite:                        50,00  m 
Lichte Höhe:                           3,80  m / 10,30 m 

Maximale Bodenbelastung:    500 Kg/m² oder 5 KN/m² 
(flächig aufgelagerte Lasten, keine Punktlasten). 

2 Rolltore für Materialeinbringung:   
Lichte Torbreite                    4,80 m 
Licht Torhöhe                       3,00 m 

28 Personeneingänge / Notausgänge:   
Lichte Türbreite                   1,80 m 
Lichte Türhöhe                     2,13 m 

3.1.1  Allgemeinbeleuchtung, Stromart, Spannung 
Die Allgemeinbeleuchtung in den Hallen hat >200 Lux, gemessen 1 m  
über dem Hallenfußboden. 
Wechselspannung 230 Volt (+ 6% / - 10%), 50 Hz 
Drehspannung 3 x 400 Volt (+ 6% / - 10%), 50 Hz 

3.1.2  Elektroversorgung  
Die Elektroversorgung der Stände erfolgt in Halle 18 punktuell aus dem 
Hallenboden. Je Stand können einmal maximal 19 KW zur Verfügung 
gestellt werden.  

3.1.3 Kommunikationseinrichtungen 
Die Versorgung der Stände mit Telefon-, Telefax, Daten- und 
Antennenanschlüssen erfolgt in Halle 18 punktuell aus dem Hallenboden. 
Es besteht die Möglichkeit der Einrichtung eines WLAN-Anschlusses.  
Hierzu ist zwingend eine vorherige Erlaubnis bei der Messe Düsseldorf  
einzuholen. Diese erfolgt gegebenenfalls nach schriftlichem Antrag an  
die Messe Düsseldorf. 

Eine Unterflurverlegung von Versorgungsleitungen und Anschlüssen  
außerhalb der vorgesehenen Leitungswege ist nicht möglich. 

3.1.5  Heizung/Lüftung 
Die Hallen sind mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Es wird geheizt  
bzw. gekühlt. 

3.1.6  Störungen 
Bei Störungen der Energiezufuhr ist unverzüglich die Störmeldestelle  
zu informieren (Tel. intern 301). Für Verluste und Schäden, die durch 
Störungen der Energiezuführung entstehen, haftet die Messegesellschaft 
nicht. 
 

4       Standbaubestimmungen für Halle 18 

4.2.2  Fahrzeuge und Container 
Die Zelthalle ist mit Fahrzeugen nicht zu befahren. 
Die Aufstellung von Kfz in der Zelthalle ist nicht möglich. 

4.3     Bauhöhen  
Stände können nur eingeschossig errichtet werden. 
Die max. Bauhöhe für Standbau beträgt 3,50 m. 
Die max. Bauhöhe für Rigging/Beleuchtung beträgt 3,50 m. 
Exponate können mit einer Höhe von maximal 3,50 m ausgestellt werden. 

4.4.2  Standüberdachung  
Je Stand kann eine Fläche von max. 30 m² mit einer geschlossenen 
Deckenfläche versehen werden, wenn umlaufend auf der Standfläche zu 
den Nachbarständen ein Abstand von 2,5 m offen ausgeführt wird und 
damit eine Abstand zwischen zwei geschlossenen Deckenflächen von 5,0 m 
gewährleistet wird. 

4.4.4  Geschlossene Räume, gefangene Räume 
Allseits geschlossene Räume dürfen nicht errichtet werden. 

4.5     Ausgänge, Fluchtwege, Türen 
Von jedem Besucherplatz aus muss ein Notausgang nach max. 30,0 m 
Lauflänge erreicht werden können. 

4.7.5  Abhängungen von der Hallendecke 
Es sind keine Abhängungen von der Hallendecke möglich.  

Verankerungen im Boden können nicht ausgeführt werden. 

Der Einbau von Standsprinklereinrichtungen ist nicht möglich.  

Der Betrieb von Anlagen und Maschinen mit gesundheitsschädlichen oder 
die Allgemeinheit beeinträchtigenden Dämpfen, Aerosolen oder Stäuben ist 
nicht erlaubt. 

Eine Ableitung von Emissionen über Rauchabzüge o.a. kann nicht erfolgen. 

Die Aufstellung und Verwendung von brennbaren Gasen und/oder  
entzündbaren Flüssigkeiten ist nicht gestattet. 

Die Verwendung anderer technischer Gase bedarf einer vorherigen Freigabe 
durch die Messe Düsseldorf.
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